
 

Eigenbetrieb „Jobcenter Spree-Neiße“ informiert: 

   

 

 „Das Wort ‚Krise‘ setzt sich im Chinesischen 

aus 2 Schriftzeichen zusammen - und bedeutet 

Gefahr und Gelegenheit“ (John F. Kennedy) 
 
Sie kennen alle die aktuelle Situation. Wir halten Abstand, tragen Masken, 
haben häufig nur am Telefon oder per Videokonferenz Kontakt zu Kollegen, 
Freunden und Familie. Dazu kommt bei vielen die Sorge um den Arbeitsplatz 
und die damit verbundene berufliche sowie finanzielle Zukunft. 
 
Aber eine Krise birgt immer auch die Chancen auf Veränderungen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, welche Ihnen die Krise bietet und denken Sie über Ihre 
berufliche Zukunft nach! Die Krise hat dem Onlinehandel einen Boom 
beschert. Hier liegt Ihre Chance auf eine neue berufliche Zukunft. Um die 
Waren zu den Kunden zu bringen werden 

derzeit Berufskraftfahrer gesucht.  
 
Was müssen Sie für den Beruf mitbringen?  

 Führerschein Klasse B 

 Führerschein Klasse C, C1, C1E  

 Berufskraftfahrerqualifikation 

 Fahrerkarte 

 gesundheitliche Eignung, gutes Sehvermögen 

 Mindestalter zwischen 18 und 21 Jahren  
 
Die Führerscheinklassen unterscheiden sich in der Gesamtmasse des 
Lastkraftwagens, welcher mit dem Führerschein bewegt werden darf. Daraus 
ergeben sich ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, vom Auslieferfahrer 
in der Region bis Fahrer eines Sattelzuges für eine international fahrende 
Spedition.  
 
Folgende Führerscheinklassen gibt es: 

Führerschein Klasse C1: Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen 
Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, aber nicht mehr als 7,5 Tonnen und maximal 
8 Sitzplätzen.  

Führerschein Klasse C1E: Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen 
Gesamtmasse bis 7,5 Tonnen mit maximal 8 Sitzplätzen und einem Anhänger 
bis 750 Kg 

Führerschein Klasse C: Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen mit maximal 8 Sitzplätzen und einem 
Anhänger bis 750 Kg   

Führerschein Klasse CE: Führen eines Glieder- oder Sattelzuges in 
Kombination aus einem Zugfahrzeug der Klasse C und einem Anhänger über 
750 kg Gesamtgewicht (BE/ C1E/ T sind in dieser Führerscheinklasse 
enthalten)  

 
Den Führerschein Klasse B haben Sie bereits und auch die entsprechende 
Fahrpraxis? Sind Sie Leistungsbeziehender beim Jobcenter Spree-Neiße? 
Wenn ja, dann kann der Erwerb der oben genannten Führerscheine über 
einen Bildungsgutschein gefördert werden. Ihr/e Fallmanager/ -in des 
Jobcenters Spree-Neiße ist Ihnen hierbei gerne behilflich. Sie/Er berät Sie 
auch zu Arbeitsmöglichkeiten. Sprechen Sie sie/ ihn an.  
 
Über mögliche Arbeitsplätze können Sie sich vorab gerne auf den Jobbörsen 
der Region informieren.  
 
Für Fragen zur Qualifizierung/ Umschulung steht Ihnen eine Mitarbeiterin des 

Beschäftigungsmanagements unter der Rufnummer 03562 986 - 15563 gern 

zur Verfügung. 

 

 
 
 

 

Eckdaten des Jobcenters Spree-Neiße 

im Februar 2021 

 

Quelle: Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße 
 

 
Bedarfs-

gemeinschaften 
 

Standort Cottbus/ Chóśebuz 704  

Standort Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) 1.390  

Standort Guben 982  

Standort Spremberg/ Grodk 966  

Gesamt 4.042  

Veränderung ggü. Vormonat + 17  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA) 
 

 

 Personen  

Leistungsberechtigte nach dem SGB II gesamt (LB) 6.299  

   davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) 4.913  

       darunter weiblich 2.389  

       darunter männlich 2.524  

       darunter unter 25 Jahre 503  



 

 

Arbeitslosenzahlen im Februar 2021 
 Berechnung der Arbeitslosenquote: Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen 
 Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA) 
 

Landkreise/ 
kreisfreie Stadt 

gesamt 
im Bereich 

SGB II SGB III 

aktuell 
(absolut) 

Veränder
ung ggü. 
Vorjahres

-monat 

Arbeits-
losen Quote 

in % 

aktuell 
(absolut) 

Veränder
ung 
ggü. 

Vorjahres
-monat 

Arbeits-
losen 
Quote 
in % 

aktuell 
(absolut) 

Veränder
ung 
ggü. 

Vorjahres
-monat 

Arbeits-
losen Quote 

in % 

Spree-Neiße/ Sprjewja-Nysa 4.052 137 6,8 2.558 -18 4,3 1.494 155 2,5 

Stadt Cottbus/ Chóśebuz 4.488 492 8,7 3.349 389 6,5 1.139 103 2,2 

Elbe-Elster 3.822 395 7,2 2.358 129 4,5 1.464 266 2,8 

Oberspreewald-Lausitz/ Górne Błota-Łužyca 4.741 148 8,3 3.176 -36 5,5 1.565 184 2,7 
 

 
 

 Ansprechpartner 

 Jobcenter Spree-Neiße 
 

Postanschrift 
Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) 
Tel.: 03562 986-15501 
 

Außenstelle Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) 
Richard-Wagner-Str. 37, 03149 Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) 
(zuständig für die Stadt Forst (L.)/ Baršć (Ł.) und das Amt 
Döbern-Land/ Derbno) 
Tel.: 03562 6981-95541 
 

Außenstelle Guben 
Bahnhofstraße 4, 03172 Guben 
(zuständig für die Stadt Guben, die Gemeinde Schenkendöbern 
und den Ortsteil Grießen/ Grěšna der Gemeinde Jänschwalde/ 
Janšojce) 
Tel.: 03561 547-65501 
 

Außenstelle Spremberg/ Grodk 
Gerberstraße 3a, 03130 Spremberg/ Grodk 
(zuständig für die Stadt Spremberg/ Grodk und  
die Stadt Welzow/ Wjelcej) 
Tel.: 03563 57-25501 
 

Außenstelle Cottbus/ Chóśebuz 
Makarenkostraße 5, 03050 Cottbus/ Chóśebuz 
(zuständig für die Gemeinde Neuhausen/ Spree/ Kopańce, die 
Stadt Drebkau/ Drjowk, die Gemeinde Kolkwitz/ Gołkojce,  
das Amt Burg (Spreewald)/ Bórkowy (Błota) und  
das Amt Peitz/ Picnjo) 
Tel.: 0355 86694-35501 
 

Sprechzeiten: 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie NUR nach vorheriger 
Terminvereinbarung! 
 

  Arbeitgeberservice 
Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) 
Tel.: 03562 986-15575, E-Mail: jobcenter@lkspn.de 

 Beratung für Kleinunternehmer und 

Solo-Selbstständige in der Region 
 

Durch die COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen einschneidenden 

Veränderungen stehen alle vor großen Herausforderungen. Kleinunternehmer und 

Solo-Selbstständige können in dieser Ausnahmesituation in eine finanzielle Notlage 

geraten. Diverse Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Brandenburg wurden 

geschaffen, um den wirtschaftlichen Folgen entgegenzuwirken. Seit 1. März 2020 ist 

ein leichterer Zugang zu den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

möglich.  

 

Das Jobcenter Spree-Neiße berät zu den Leistungen nach dem SGB II und 

unterstützt Menschen in dieser Notsituation. Selbstständige und Freiberufler 

können selbst dann Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II (Arbeits-

losengeld II) beantragen, wenn bereits Leistungen der Hilfsprogramme in Anspruch 

genommen wurden. Viele dieser Hilfen gelten als zweckbestimmte betriebliche 

Einnahmen und werden nicht als Einkommen angerechnet.  

 

Welche Soforthilfen und Maßnahmen für Sie und Ihre Firma in Betracht kommen 

können, kann im Rahmen eines Beratungsgesprächs geklärt werden. Dieses 

Beratungsangebot können Sie in Anspruch nehmen, noch bevor Sie sich 

entscheiden, einen Antrag auf Leistungen zur Grundsicherung zu stellen. Sollte sich 

für Sie als Selbständiger ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende ergeben, müssen Sie Ihre selbstständige oder freiberufliche 

Tätigkeit dafür nicht aufgeben. Die Sozialleistung auf Arbeitslosengeld stellt das 

Existenzminimum sicher und berücksichtigt das Einkommen und die Vermögens-

verhältnisse aller Familienmitglieder. Die Leistungen sichern Ihre aktuellen 

Unterkunftskosten, den Lebensunterhalt und den Krankenversicherungsschutz 

abzüglich der vorhandenen Einkommensarten. 

 

Als Alternative zur Grundsicherung kann der Kinderzuschlag (KiZ) oder der 

sogenannte Notfall-Kinderzuschlag in Betracht kommen. Diesen erhält, dessen 

Einkommen zwar für ihn selbst, nicht aber für seine Familie reicht. Bei Neuanträgen 

ist nun nur noch das Einkommen des letzten Monats (anstelle des letzten halben 

Jahres) entscheidend. Bei Einkommensverlusten etwa von selbstständigen Eltern 

entsteht so schneller ein Anspruch. Der Antrag auf Kinderzuschlag wird bei der 

Familienkasse gestellt.  

 

Gerne helfen die auf den Bereich Selbstständigkeit spezialisierten Mitarbeiter/-innen 

des Jobcenters Spree-Neiße, Ihre Fragen und Anliegen diskret zu klären. Die 

Beratung kann telefonisch, per E- Mail oder online erfolgen. Eine persönliche 

Beratung ist unter Beachtung der Corona-Vorschriften in Einzelfällen auch möglich.  

Bitte vereinbaren Sie hierfür telefonisch, postalisch  

oder per E-Mail einen Termin!  

(siehe auch Flyer https://jobcenter-spree-neisse.de/ Aktuelles) 

 

Fragen, die Sie als selbständiger Arbeitgeber haben, können Sie auch gern an 

unseren Arbeitgeberservice richten. Unter https://jobcenter-spree-neisse.de 

finden Sie unter Infos für Arbeitgeber/ Arbeitgeberservice die Kontaktdaten der 

Mitarbeiter/ -innen für die jeweiligen Ortsbereiche. 

 

 

 

Vermittlungen seit Januar 2021 

 

Quelle: Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße 

 
1. Arbeitsmarkt 88  

Ausbildung 3  

Ausbildungsvorbereitung 8  

Existenzgründung 7  

Fort- und Weiterbildung 12  

weitere Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt 63  

Arbeitsgelegenheiten (2. Arbeitsmarkt) 57  

  

Vermittlungen im Februar 2021 
Quelle: Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße 

 
 

1. Arbeitsmarkt 50  

Ausbildung 2  
 

https://jobcenter-spree-neisse.de/

